
SATZUNG DER GEMEINDE GLOWE 

über den vorhabenbezogenen Bebauungsp lan Nr. 25 „ Solaranlage Ruschvitz". 
Aufgrund §§ 10, 12 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBI. t S. 241 4), zu letzt geändert durch Artike l 1 des Gesetzes vom 22. J uli 2011 
(BGBI. 1 S. 1509), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 
13.09.2012 folgende Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 25 
„ Solaranlage Rus.chv itz", bestehend aus Planze ich nung (Teil A) und Textli chen 
Festsetzungen (Teil B) erl assen. 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B} 
1.1) Art und Maß der bau lichen Nutzung 
1.1.1) Art der baulichen Nutzung(§ 9 (1 ) Nr. 1 BauGBl 
Die festgesetzten baul ichen und sonstigen Nutzungen sind gemäß§ 12 (3a) BauGB in Verbindung mit 
§ 9 (2) BauGB nur dann zulässig, wenn sie in dem zu schließenden Durchführungsvertrag zwischen 
der Gemeinde und dem Vorhabenträger geregelt werden und der Vorhabenträger sich zu deren 
Durchführung verpßichtet. 

SO .Freißächensolaranlage• (sonstige Sondergebiete nach§ 11 BauNVO) als auf 25 Jahre nach 
In-Krall-Treten des Bebauungsplans befristete Festsetzung(§ 9(2) BauGB) 
Das SO .Freiflächensolaranlage" dient der Errichtung einer Freiflächensolaranlage . Zulässig sind: 
Freiflächensolaranlagen mit einer maximalen Modulftäche (gemessen in der Projektion in die 
Horizontale ) von 4.000 qm sowie einer maximalen Höhe (Oberkante Module) von 3,5m über Gelände. 
Als Nachnutzung wird festgesetzt.: Fläche für Maßnahmen zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (Maßnahme Fläche A3) 

SO .Lager" (sonstige Sondergebiete nach § 11 BauNVO) als auf 25 Jahre nach In-Kraft-Treten des 
Bebauungsplans befristete Festsetzung(§ 9(2) BauGB) 
Das SO . Lager" dient der Sicherung der bestehenden Gebäude als Lagerhäuser. Zulässig sind: 
Lagerhäuser und Lagerplätze. 
Als Nachnutzung wird festgesetzt: Fläche für Maßnahmen zur Entwicklung von Boden , Natur und 
Landschaft (Maßnahme A3) 
1.2) Grü nordnungsmaßnahmen 
1.2.1) Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Boden. Natur und Landschaft(§ 9 
(1 l Nr. 20 BauGBl 
Maßnahme Fläche A1: Erhalt extensiver Strukturen unter Entwicklung des Gehölzbestandes. Auf nicht 
gehölzbestandenen Flächen ist eine 1 x jährliche Mahd zulässig. 
Anteilig selbstständige Vegetationsentwicklung auf derzeitiger Acker11äche südlich der vorhanden 
Ackerzufahrt, sowie entlang der Außenkante des vorhandenen §20 Biotops (Naturnahes Feldgehölz), 
auf einer Fläche von ca . 2.800,00m'. Die Fläche ist extensiv zu pflegen, mit langjähriger Aushagerung 
durch Mahd (1x alle 3 Jahre) und Abtranspor1 des Mähgutes. 
Maßnahme Flächen A2, A4: Erha lt extensiver Strukturen unter Entwicklung des Gehölzbestandes. Auf 
nicht gehOlzbestandenen Flächen ist eine 1x jährliche Mahd zulässig. 
Maßnahme Fläche A3: Die durch Solarmodule überstellten, unversiegelten Flächen sind für den 
Zeitraum des Betriebes der Solaranlage, im Sinne einer Wiesenfläche zu entwickeln und durch Mahd 
oder Beweidung extensiv zu pflegen, mit Abtranspor1 des Mähgutes. Die maximale Anzahl der 
Pflegegänge pro Jahr beträgt zwei Stück. Frühester Mahdlermin ist der t . Juli. 

Nachnutzung gemäß 1.1.2): Abbruch sämtlicher Gebäude und sonstiger baulicher Anlagen bis auf 50 
cm unter OK Gelände einschließlich der fachgerechten Entsorgung der Materialien , Zulassen einer 
natürlichen Sukzession auf der gesamten Fläche. 

II) Nachrichtliche Übernahmen gern. §9 (6) BauGB fll.1-2) und Hinweise 111.3-4) 
II. t 1 Bodendenkmale gem. DschG M-V 
Das Vorhaben berührt ein Bodendenkmal. Die Prüfung der Alltragsunterlagen hat jedoch ergeben, 
dass das Vorhaben in der geplanten Form keine nachteiligen Auswirkungen auf das Bodendenkmal 
haben wird. Bei einer abweichenden Ausführung des Vorhabens ist das Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege, Dornhof 415, 19055 Schwerin, unverzüglich zu unterrichten. Ggf. ist in diesem Fall eine 
Genehmigung nach§ 7 DSchG M-V zur Veränderung des Bodendenkmals einzuholen. Eine Beratung 
zum Umgang mit Bodendenkmalen erhalten Sie bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde 
bzw. beim Landesamt für Kultur und Denkma lpflege , Dornhof 415, 19055. Schwerin . 
Werden bei Erdarbeiten weitere Funde oder auffäll ige Bodenverfärbungen entdeckt, ist gemäß §11 
DSchG M-V (GVBI. M-V Nr. 23 vom 28.12.1993, S. 97511.) die zuständige Uniere 
DenkmalschutzbehOrde zu benachrichtgen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des 
Landesamtes für Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten. 
Verantwortlich sind hierfür die Entdecker, der Leiter der Arbeiten , der Grundstückseigentümer sowie 
zufällige Zeugen , die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach 
Zugang der Anzeige.Der Beginn der Erdarbeiten ist der Unteren DenkmalschutzbehOrde und dem 
Landesamt für Denkmalpflege spätestens vier Wochen vor Termin schriftlich und verbindlich 
mitzuteilen , um zu gewährleisten, dass Mitarbeiter oder Beauftragte des Landesamtes für 
Bodendenkmalpßege bei den Erdarbeiten zugegen sein und eventuell auftretende Funde gemäß§ 11 
DSchG M-V unverzüglich bergen und dokumentieren können. Dadurch werden VerzOgerungen der 
Baumaßnahmen vermieden . 
11.2 \ Artenschutz gern. § 44 BNatSchG 
Für das Plangebiet liegen Hinweise auf das Vorkommen von besonders bzw. streng geschützten Arten 
vor. Dabei handelt es sich vor allem um Gebäude bewohnende Tierarten , insb . Rauchschwalben . 
Insbesondere bei Umnutzung, Umbau oder Sanierung vorhandener Gebäude oder bei vorgesehenem 
Abbruch von Gebäuden, darunter auch von Schuppen und Nebengebäuden, ist nicht ausgeschlossen , 
dass artenschutzrechtliche Verbotsnormen berühr1 werden können und eine Ausnahmegenehmigung 
von den Vorgaben des§ 44 Bundesnaturschutzgesetz zur gesetzeskonformen Realisierung 
erforderlich ist. Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des potentiellen Teillebensraumes sind 
Arbeiten zur Entkernung bzw. zum Abbruch von Gebäuden im Zeitraum zwischen dem 31 .10 und dem 
30.04. eines jeden Jahres durchzuführen.Auf die Notwendigkeit projektbezogener Einzelfallprüfungen 
bei Abriss, Umbau oder Sanierung wird hingewiesen. 
Baumfäll- und -pflegearbeiten gern. § 39 BNatSchG nur im Zeitraum zwischen dem 01 .10. und dem 
28.02. eines jeden Jahres zulässig. 
11.3\ Altlasten 
Werden im Plangebiet Anzeichen von schädlichen Bodenveränderungen festgestellt (wie unnatürliche 
Bodenverfärbung, anormaler Geruch , Austritt von verunreinigten Flüssigkeiten, Ausgasung oder Reste 
alter Abfallablagerungen), ist der Aushubboden gern. den Technischen Regeln der 
Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zu untersuchen. Ober derartige Anzeichen ist das 
Umweltamt des Landkreises Rügen umgehend zu informieren. In Abhängigkert dieser Untersuchung ist 
über eine Verwertung bzw. Beseitigung des Aushubmaterials zu entscheiden. 
11.4\ Externe Ausgle ichs- und Ersatzmaßnahmen 
Als Ersatz für die Rodung kompensationspflichtiger Bäume im Plangebiet sind auf einem externen 
Grundstück 23 Bäume in der Pflanzqualität Hochstamm. 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm zu 
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
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